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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.12.1984

Norm

StGB §159 Abs1 Z1

Rechtssatz

Unverhältnismäßige Benutzung von Kredit liegt vor, wenn der Umfang der Kreditbenutzung außer jedem Verhältnis

zur wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Schuldners steht, sodaß die Geschäftsführung unter derartiger

Kreditbenutzung riskant und gefährlich ist (EvBl 1969/334 ua).
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